
Der Vorschlag zur Nutzung der denkmalgeschützten Leichenwagenremise als 

Kolumbarium und als Mittelpunkt für weitere Urnengräber im Außenbereich der 
Remise wird in die Prüfung der Verwaltung aufgenommen, wenn die Errichtung 

neuer Urnengräber auf dem Alten Friedhof erforderlich wird.  


